
 

6WHOOXQJQDKPH� GHV� %XQGHV� 'HXWVFKHU� /DQGVFKDIWVDUFKLWHNWHQ�� /*� 7K�ULQJHQ��
]XP� (QWZXUI� HLQHV� *HVHW]HV� ]XU� 8PVHW]XQJ� GHV� %XQGHVQDWXUVFKXW]JHVHW]�
1HXUHJHOXQJVJHVHW]HV� XQG� ]X� ZHLWHUHQ� bQGHUXQJHQ� GHV� 7K�ULQJHU�
1DWXUVFKXW]JHVHW]HV�
�
�
�
%HGDUI� I�U� bQGHUXQJHQ� RGHU� (UJlQ]XQJHQ� des Gesetzentwurfes� sieht der BDLA, LG 
Thüringen VFKZHUSXQNWPl�LJ in folgenden Bereichen: 
 
 
��� /DQGVFKDIWVSODQXQJ�XQG�8PZHOWSU�IXQJ�

�
Die Beziehung zwischen Landschaftsplanung und der Strategischen Umweltprüfung (bzw. der 
Umweltprüfung für Pläne und Programme) sollte klar definiert und zur Vermeidung von 
Mehraufwand Synergieeffekte genutzt werden. Deshalb hält der BDLA folgende Ergänzungen 
für notwendig: 
 
���� Ergänzung von ����$EVDW]��: „'LH�,QKDOWH�GHU�/DQGVFKDIWVSODQXQJ�VLQG�LQ�DOOHQ�3ODQXQJHQ�

XQG� 9HUZDOWXQJVYHUIDKUHQ�«�� ]X� EHU�FNVLFKWLJHQ�� 6LH� VLQG� ]XJOHLFK� EHL� GHQ� ]XU�
(QWVFKHLGXQJ� DQVWHKHQGHQ� 0D�QDKPHQ� DOV� 0D�VWlEH� I�U� GLH� %HXUWHLOXQJ� GHU�
8PZHOWYHUWUlJOLFKNHLW� XQG� GHU� 9HUWUlJOLFKNHLW� LP� 6LQQH� GHV� �� ��E� VRZLH� EHL� GHU�
8PZHOWSU�IXQJ�DQGHUHU�3OlQH�XQG�3URJUDPPH�KHUDQ]X]LHKHQ.“ 

 
��� Ergänzung von ����$EVDW]��: Ä�'LH�I�U�GLH�3ODQXQJVUHJLRQ�GHV�/DQGHV��EHU|UWOLFKHQ�=LHOH�

XQG� 0D�QDKPHQ� GHV� 1DWXUVFKXW]HV� XQG� GHU� /DQGVFKDIWVSIOHJH� ZHUGHQ«� LP�
/DQGVFKDIWVUDKPHQSODQ� GDUJHVWHOOW�� /DQGVFKDIWVUDKPHQSOlQH� VLQG� VSlWHVWHQV� LP�
=XVDPPHQKDQJ� PLW� GHU� hEHUDUEHLWXQJ� GHV� MHZHLOLJHQ� 5HJLRQDOSODQHV�
IRUW]XVFKUHLEHQ. 5DXPEHGHXWVDPH� ,QKDOWH� «ZHUGHQ«XQWHU� $EZlJXQJ«LQ� GLH�
5HJLRQDOSOlQH�DXIJHQRPPHQ�³�

�
���� Bemerkung zu� �� �� $EVDW]� ��� Kann entfallen, da die Fortschreibung und die 

Rahmenkriterien in §5 Absatz 6 umfassend dargestellt werden können. 
 
��� Änderung von ����$EVDW]��: Ä/DQGVFKDIWVSOlQH�VLQG�]XU�6LFKHUXQJ�GHU�HUIRUGHUOLFKHQ�

$NWXDOLWlW� LKUHU� ,QKDOWH� XQG� =LHOH� QDFK� (LQVFKlW]XQJ� XQG� %HZHUWXQJ� GHU� XQWHUHQ�
1DWXUVFKXW]EHK|UGH�IRUW]XVFKUHLEHQ��VSlWHVWHQV�MHGRFK�LP�=XVDPPHQKDQJ�PLW�GHU�
)RUWVFKUHLEXQJ�GHU�)OlFKHQQXW]XQJVSODQXQJ��
*U�QRUGQXQJVSOlQH� VLQG� UHFKW]HLWLJ�PLW� GHU� $XIVWHOOXQJ� YRQ�%HEDXXQJVSOlQHQ� ]X�
HUDUEHLWHQ���

 
Begründung: Die Landschaftspläne, die ein wichtiges Instrument in der tagtäglichen Arbeit der 
Naturschutzbehörden des Freistaates darstellen, benötigen eine entsprechende Aktualität um 
anstehende Entscheidungen und Stellungnahmen schnellstmöglich und effizient bearbeiten zu 
können. 
Eine Fortschreibung der Pläne lediglich bei „wesentlichen“ Veränderungen greift hier deutlich zu 
kurz und gewährleistet in keiner Weise die erforderliche Aktualität.  



Daneben ist diese auch für die Bereitstellung von relevanten Planungsgrundlagen durch die 
Landschaftspläne, die im Rahmen von Umweltverträglichkeitsprüfungen oder FFH – 
Verträglichkeitsprüfungen, sowie gleichermaßen im Rahmen der Strategischen Umweltprüfung 
(Plan - UP) abgefragt werden, von wesentlicher Bedeutung. 
Dieser Umstand wird jedoch durch den Gesetzentwurf nicht berücksichtigt, obgleich die 
Umweltprüfung mit dem EAG-Bau zumindest bereits für den Bereich der 
Raumordnungsplanung verbindlich eingeführt wurde.  
Wenn für die Umweltprüfung von Plänen und Programmen (und insbesondere für die 
Umweltprüfung von Bauleitplanungen und Raumordnungsplanungen) aber auch für die übrigen 
Umweltverträglichkeitsprüfungen oder FFH - Verträglichkeitsprüfungen jedoch nicht auf zeitnah 
vorliegende Landschaftsplanungen mit aktuellen Inhalten zurückgegriffen werden kann, wird : 

• für die Planungsträger ein u.U. enormer Mehraufwand und ein erhöhter 
finanzieller Aufwand erzeugt,  

• ein uneffektives Doppelverfahren und Doppelarbeit induziert, was dem Bemühen 
um Verfahrensvereinfachung und Deregulierung völlig zuwider läuft. 

Andere Landesnaturschutzgesetze (u. a. §5 (4) LNatSchG Schleswig-Holstein, §12 (6) 
Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern) stellen u. a. deshalb zumindest eine 
Verknüpfung zwischen Aufstellung und Fortschreibung der Landschaftsplanung und der 
Bauleit- und Raumordnungsplanung her, was für die Ebene der Landschaftsrahmenplanung im 
Freistaat Thüringen ebenfalls anzustreben ist, für die Landschaftspläne auf Kreisebene aber 
nicht ausreicht.  
 
 
��� %LRWRSYHUEXQG�
�
����Zu����D�� Die in der Begründung des Gesetzentwurfes benannte Definition von Kernflächen, 

Verbindungsflächen und Verbindungselementen sollte als Begriffsdefinition zur Klarstellung 
mit in den Gesetzestext aufgenommen werden.  

 
����Der ����$EV��� sollte wie folgt ergänzt werden: Ä,Q�GHQ�/DQGVFKDIWVSOlQHQ�ZHUGHQ�DXFK�GLH�

QDFK� ���� EHVRQGHUV� JHVFK�W]WHQ� %LRWRSH� VRZLH� GHU� JHSODQWH� %LRWRSYHUEXQG�
GDUJHVWHOOW.“ 

Begründung: Da die Landschaftspläne neben ihrer Funktion als Arbeitsgrundlage für den 
Naturschutz, auch als Grundlage für weitere Planungen wie Umweltverträglichkeitsprüfungen 
oder FFH – Verträglichkeitsprüfungen sowie auch der Strategischen Umweltprüfung (Plan - UP) 
dienen, ist die Darstellung bzw. die nachrichtliche Übernahme geplanter Biotopverbundsysteme 
sowie ggf. deren weitere Konkretisierung, in den Landschaftspläne, für die Berücksichtigung 
sowie für die praktische Umsetzung des Biotopverbundes nach §1a des Gesetzentwurfes, von 
großer Bedeutung. 
Dabei sind selbstverständlich die Grundlagen und Vorgaben der Landesanstalt für Umwelt und 
Geologie als Ausgangsbasis zu nutzen und einzubeziehen.  
 
 
���*XWH�IDFKOLFKH�3UD[LV�
�
Die Regelungen des § 5 Absatz 4 des Bundesnaturschutzgesetzes zur guten fachlichen Praxis 
der Landwirtschaft sollten im Thüringer Naturschutzgesetz noch stärker umgesetzt werden. § 2 

 



Absatz 11 des Gesetzentwurfes stellt dabei einen begrüßenswerten Ansatz dar. Der BDLA 
schlägt darüber hinaus vor, 
 
��� In ���������ist, zusätzlich zu §6 (2), der Anstrich 5 des § 5 (4) BNatSchG aufzunehmen: „$XI�

HURVLRQVJHIlKUGHWHQ� +lQJHQ�� LQ� hEHUVFKZHPPXQJVJHELHWHQ�� DXI� 6WDQGRUWHQ� PLW�
KRKHP� *UXQGZDVVHUVWDQG� VRZLH� DXI� 0RRUVWDQGRUWHQ� XQG� LQ� :LHVHQWlOHUQ� LVW� HLQ�
*U�QODQGXPEUXFK�]X�XQWHUODVVHQ“ 

 
��� In ����$EVDW]���1XPPHU�� Anstrich d zu ergänzen: „GLH�(UIRUGHUQLVVH�XQG�0D�QDKPHQ��

LQVEHVRQGHUH�«G��]XP�6FKXW]��]XU�9HUEHVVHUXQJ�GHU�4XDOLWlW�XQG�]XU�5HJHQHUDWLRQ�YRQ�
%RGHQ�� *HZlVVHUQ�� /XIW� XQG� .OLPD� VRZLH� ]X� $QIRUGHUXQJHQ� DQ� GLH� JXWH� IDFKOLFKH�
3UD[LV�GHU�/DQG�ZLUWVFKDIW³  

 
Begründung: Das Bundesnaturschutzgesetz geht mit seinen Regelungen zur guten fachlichen 
Praxis weiter als der Entwurf des Thüringer Naturschutzgesetzes, so dass zumindest Anstrich 5 
des § 5 Absatz 4 BNatSchG – ergänzt um die für Thüringen typischen Wiesentäler – auch in § 
30 (1) aufgenommen werden sollte. Da sich ein Teil der Regelungen zur guten fachlichen 
Praxis der Landwirtschaft erst im Planungszusammenhang konkretisieren lassen, sollte auch 
der Bezug zur Landschaftsplanung hergestellt werden. 
 
 



���*UXQGVlW]H�GHV�1DWXUVFKXW]HV�XQG�GHU�/DQGVFKDIWVSIOHJH�
�
����Der ����$EVDW]�� des Gesetzentwurfes sollte an geeigneter Stelle um folgenden Grundsatz 

ergänzt werden: „/DQGVFKDIW� LVW� DXFK�DOV�*UXQGVWHLQ�GHU� ,GHQWLWlW�GHV�0HQVFKHQ�]X�
VFK�W]HQ�XQG� LQ� LKUHU� MHZHLOLJHQ�(LJHQDUW�XQG� LKUHP� NXOWXUHOOHQ�(UEH� ]X�EHZDKUHQ�
XQG� ZHLWHU]XHQWZLFNHOQ�� +LVWRULVFKH� .XOWXUODQGVFKDIWHQ� XQG�
.XOWXUODQGVFKDIWVHOHPHQWH�EHVRQGHUHU�(LJHQDUW�VLQG�]X�HUKDOWHQ.“ 

 
Begründung: Die verbleibenden 14 Grundsätze des Gesetzentwurfes beinhalten in keiner 
Weise die im Grundsatz 14 des BNatSchG zum Ausdruck gebrachte kulturelle Komponente von 
Landschaft. Um eine inhaltliche Ausgewogenheit der Grundsätze zu vermitteln, sollte deshalb 
ein bestehender Grundsatz (ggf. zur Erholung) ergänzt oder ein neuer Grundsatz eingefügt 
werden. Grundsatz 14 des BNatSchG sollte dabei dahingehend konkretisiert werden, dass 
neben historischen Kulturlandschaften auch historische Kulturlandschaftselemente besonderer 
Eigenart zu erhalten sind. 
 
 
���,QKDOWH�GHU�/DQGVFKDIWVSODQXQJ�
�
��� Der ����$EVDW]����1U����sollte wie folgt ergänzt werden: Ä�GLH�%HXUWHLOXQJ�GHV�=XVWDQGHV�

«QDFK�0D�JDEH�GLHVHU�=LHOH�XQG�*UXQGVlW]H³���
�
��� Ebenso sollte ����$EVDW]����1U��� Punkt g ergänzt werden: Ä]XU�(UKDOWXQJ�XQG�(QWZLFNOXQJ�

YRQ� 9LHOIDOW�� (LJHQDUW� XQG� 6FK|QKHLW� GHU� /DQGVFKDIW�� DXFK� DOV� (UOHEQLV�� XQG�
(UKROXQJVUDXP�GHV�0HQVFKHQ³���

�
��� Der ����$EVDW]���sollte wie folgt ergänzt werden: „GLH� ODQGHVZHLWHQ�(UIRUGHUQLVVH��=LHOH�

XQG�0D�QDKPHQ� GHV�1DWXUVFKXW]HV� XQG� GHU� /DQGVFKDIWVSIOHJH…“ sowie �� �� $EVDW]� �: 
„GLH�«� �EHU|UWOLFKHQ�(UIRUGHUQLVVH�� =LHOH� XQG�0D�QDKPHQ� GHV� 1DWXUVFKXW]HV� XQG� GHU�
/DQGVFKDIWVSIOHJH…“ 

 
Begründung: Die vorgeschlagenen Ergänzungen entsprechen dem Bundesnaturschutzgesetz 
und sind inhaltlich angebracht, da  

- sich eine Beurteilung des Zustandes von Natur und Landschaft neben den Zielen 
notwendigerweise auch nach den in § 2 BNatSchG und § 1 des Gesetzesentwurfes 
benannten Grundsätzen richten muss, 

- das BNatSchG in § 14 (1) und § 15 (1) zwingend von Erfordernissen und Maßnahmen 
spricht und der Begriff der Ziele nicht dem Begriff der Erfordernisse (als 
Anforderungen an andere Fachressorts) gleichzusetzen ist, 

- die Erholungsvorsorge einen wesentlichen Bestandteil der Landschaftsplanung 
ausmacht.  

 
 

 



���(LQJULIIVUHJHOXQJ�
�
���� Klarstellende Ergänzung von ����$EVDW]���1U���: „ $OV�(LQJULIIH�«�JHOWHQ�«�LQ�GHU�5HJHO��

��� GLH� (UULFKWXQJ�� (UZHLWHUXQJ�� bQGHUXQJ� RGHU� %HVHLWLJXQJ� YRQ� *HElXGHQ�«� 9HU�� XQG�
(QWVRUJXQJVOHLWXQJHQ�«��ZHQQ� GLH� YRP�9RUKDEHQ� WDWVlFKOLFK� LQ�*HVWDOW� RGHU�1XW]XQJ�
YHUlQGHUWH�)OlFKH�����4XDGUDWPHWHU��EHUVFKUHLWHW�RGHU�EHVRQGHUV�JHVFK�W]WH�7LHU��RGHU�
3IODQ]HQDUWHQ�EHWURIIHQ�VLQG,…“  

 
Begründung: Die bisher in der Begründung erfolgte Klarstellung, dass unter „tatsächlich 
verändert“ die „im Sinne einer Gestalt- oder Nutzungsänderung betroffene Fläche“ zu verstehen 
ist, sollte zur eindeutigen Handhabung in den Gesetzestext mit aufgenommen werden, da sie 
insbesondere für gestaltverändernde Vorhaben (Beispiel Hochspannungsleitungen) von 
Bedeutung sein kann.  

 
���� Klarstellung des Begriffes „Landschaftsraum“ in der Begründung zu § 7 Abs.3 
 
Begründung: In Absatz 3 wird dargelegt, dass Ersatzmaßnahmen in dem „YRP� (LQJULII�
EHWURIIHQHQ� 1DWXUUDXP“ stattfinden sollen, zum anderen, dass für Ersatzmaßnahmen auch 
Maßnahmepools genutzt werden können, wobei „GHU� 0D�QDKPHSRRO�«DXFK� DX�HUKDOE� GHV�
YRP� (LQJULII� EHWURIIHQHQ� /DQGVFKDIWVUDXPHV“ liegen kann. Für eine eindeutige Handhabung 
sollte in der Begründung klargestellt werden, dass der Begriff des Landschaftsraumes im 
Gesetzestext nicht dem zuvor genannten Naturraum gleichzusetzen ist, sondern den vom 
Eingriff unmittelbar und mittelbar betroffenen Raum entspricht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


